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16. PROVIANTWANDERTAG INHALT 
 

Die Erfolgsgeschichte des 
Proviant-Wandertages veran-
staltet vom Heimatverein und 
der Gemeinde Gresten-Land 
wurde um das inzwischen „16. 
Kapitel“ abermals ergänzt. 
Die vielen Wanderer trotzten 
dem leichten Regen und wurden 
dafür reich belohnt. Sie lernten 
nicht nur die schöne Gegend 
rund um Gresten, sondern auch 
die hauseigenen landwirtschaft-
lichen Produkte und kulturellen 
Angebote vor Ort kennen. 
Der offizielle Start erfolgte 
beim Gasthaus Kummer. Von 
dort ging es zum Reitstall des 
URC Eisenwurzen. Kurz nach 
der Stärkung bei Vronis 
Suppentopf bei der Schleicher-
Villa galt es ausgezeichnete 
Edelbrände zu verkosten. Bei 
der Tombola freuten sich 10 
Wanderer über den Gewinn 

eines Obstbaumes. Nächste 
Station war der Bauernhof 
Mitter Kühberg wo zwei 
Perchten zum Anfassen beein-
druckten. Der Kalmberg 
untermalt vom Blasorchester 
bot Schmankerl und ein tolles 
Programm für Kinder. Die 
Labstelle am Außerhoderberg 
mit Speisen vom „Blunzen-
König“ und dem „Nepal“-
Pferdekarussel gefolgt vom 
Wayhof, wo es 8! Kinder-
gartenkinder brauchte um den 
Baum zu umarmen. Ging es 
dann bergauf zum Vorderweg. 
Des Rätsels Lösung: 180 Most-
birnen! Dort konnte man neben 
den Getränken aus dem 
Mostbrunnen im Hörsessel, den 
Geschichten lauschend den 
herrlichen Ausblick genießen, 
ehe es wieder talwärts zum 
Gasthaus Kummer ging. 
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VORWORT 
Wort des 
Bürgermeisters 
 
 
 
Geschätzte 
Gemeindebürgerinnen! 
Geschätzte Gemeindebürger! 
 
Unsere Gemeinde Gresten-Land feiert heuer ihr 
50-jähriges Bestehen. Dies war auch Anlass 
viele verschiedene Feste, Feiern und 
Veranstaltungen zu organisieren. Eine der 
schönsten Feiern war sicherlich am 29. April die 
Einweihung des neu- und umgebauten 
Gemeindeamtes.  
Bei herrlichem schönem Wetter nahmen viele 
Bürgerinnen und Bürger aber auch Besucher an 
der Veranstaltung teil. Nach dem Festakt und der 
Einsegnung des Gebäudes durch geistlichen Rat 
Pfarrer Franz Sinnhuber waren alle auf einen 
Rundgang durch das Gemeindeamt eingeladen. 
Viele gratulierten uns zu dem gelungenen, 
zeitgemäßen und funktionellen Neu- und 
Umbau. Diese Begeisterung geben wir gerne an 
die zahlreichen Firmen weiter die hier 
ausgezeichnete Arbeit geleistet und all unsere 
Vorstellungen umgesetzt haben. 
 
Auf Grund gesetzlicher Vorschriften sind wir im 
Gemeindeamt verpflichtet die Buchhaltung bis 
2020 auf ein neues Programm umzustellen. Der 
Gemeinderat hat daher beschlossen das neue 
Buchhaltungsprogramm anzukaufen und in den 
Sommermonaten 2018 die Einschulungen vor 
Ort durchzuführen. Das neue Programm ist im 
Vergleich zum bisherigen Buchhaltungs-
programm jedoch komplett anders. Es beinhaltet 
unter anderem die Vermögenserfassung und ist 
Basis für die Bearbeitung von elektronischen 
Akten und Ablagen. Es wird daher noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen bis die Umstellung 
abgeschlossen ist. Bitte um Nachsicht sollte 
manche Bearbeitung ein wenig mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. 
 
Für die ausgeschriebene Planstelle eines 
Praktischen Arztes hat sich leider bis dato kein 
Arzt beworben. Nach mehreren Gesprächen mit 
Vertretern vom Niederösterreichischen Gesund-
heits- und Sozialfonds (NÖGUS) und der 
Ärztekammer wurde uns geraten das bestehende 
Arzthaus zu einer Gemeinschaftspraxis 

umzubauen. Nach einer Kostenschätzung und 
Planentwurf wurden Gespräche mit unseren 
Bürgermeisterkollegen aus Gresten und 
Reinsberg, welche alle zum Sanitätssprengel 
Gresten zählen, geführt. Eine Kostenteilung für 
die Errichtung einer Gemeinschaftspraxis laut 
Bevölkerungsschlüssel wäre eine sinnvolle 
Variante. Sobald wir von den beiden Gemeinden 
die Zusage durch den Gemeinderat erhalten 
werden wir das Projekt verwirklichen.  
 
Da die Straße im Blumental baufällig wurde 
haben wir im Gemeinderat beschlossen diese zu 
erneuern. Dabei war es auch notwendig die 
Wasserleitung teilweise neu zu verlegen. Parallel 
dazu wurde gleich eine Leerverrohrung für 
zukünftige Glasfaserleitungen mitverlegt. Nach 
der Verlegung der Gehsteigsteine hoffen wir, 
sobald als möglich mit der Asphaltierung 
beginnen zu können.  
 
 
Ich wünsche allen BürgerInnen und Bürgern 
einen schönen Herbst! 
 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Leopold Latschbacher 
 
 

 

NEUE 
MITARBEITERIN 
Gemeindeamt  
 
Sabine Hirtenlehner aus 
Gresten-Land verstärkt seit 
Mitte August 2018 unser 
Team im Bürgerservice. 
 
Die Umstellung auf das 
Österreichweite Daten- und 
Buchhaltungssystem und 
der vermehrte Parteien-
verkehr haben die Personalaufstockung not-
wendig gemacht. 
 
Sabine Hirtenlehner die auf eine langjährige 
Erfahrung im Büro zurückgreift, ist direkt unter  
Tel.: 07487/2240-6 bzw.  
hirtenlehner@gresten-land.gv.at erreichbar. 

Seite  2/12 



ÄNDERUNG  
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gresten - Land beabsichtigt, das Örtliche Raumordnungsprogramm, den 
Flächenwidmungsplan bzw. den Bebauungsplan in folgenden Punkten abzuändern: 
 

* Anpassung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplanes an die digitale Katastralmappe 
(DKM) 10/2017 

Ersetzen der dem rechtskräftigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zugrunde liegenden DKM 
(Stand: 01/2005) durch die DKM mit Stand: 10/2017 inkl. überprüfen und angleichen der Inhalte an 
die neue DKM 

 
Neben der DKM-Anpassung sind folgende inhaltliche Änderungen geplant: 
 

* Wohnbaulandneuwidmung „Haselbauer“ 
 

* Wohnbaulandarrondierungen „Wiesergraben“ und „Joisingweg“ 
 
* Änderung Baulandwidmungsart, Rückwidmung Wohnbauland und Rückwidmung eines 
   „erhaltenswerten Gebäudes im Grünland“ im Bereich „Schmiedgraben“ 
 

* Neufestlegung Hofstelle „Fleckereithhäusl“ 
 

* Verschiebung Wendeplatz „Außerhoderberg“ 
 
Für die Punkte „Haselbauer“, „Joisingweg“ und „Fleckereithhäusl“ liegt auch ein „Umweltbericht“ vor, 
der im Rahmen der „Strategischen Umweltprüfung (SUP)“ zu erstellen war. 
 
 

Öffentliche Auflage: 
Änderungsentwurf zum Örtlichen Raumordnungsprogramm (Flächenwidmungsplan) bzw. 
Bebauungsplan inklusive Umweltbericht 
 

von 17.10.2018 bis 28.11.2018 
 
Einsichtnahme zu den Amtsstunden im Gemeindeamt Gresten-Land. 
 

 
 
Sie können in die umfangreichen Unterlagen (Erläuterungs- und Umweltbericht zur Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes, Erläuterungsbericht zur Änderung des 
Bebauungsplanes mit den Planzahlen GREL-FÄ13-11524, GREL-BÄ15-11588, verfasst von DI 
K.SIEGL) Einsicht nehmen und auch während der sechswöchigen Auflage eine schriftliche 
Stellungnahme abgeben, falls Sie mit geplanten Änderungen nicht einverstanden sind.  
Der Gemeinderat muss die eingelangten Stellungnahmen bei der beschließenden Gemeinderatssitzung 
(nach dem Ende der Auflagefrist) behandeln. Ein Rechtsanspruch, dass eine Stellungnahme tatsächlich 
bzw. vollinhaltlich berücksichtigt wird, besteht allerdings nicht. 
 
 
  
                  Der Bürgermeister  

 

Anmerkung: Diese Information ist auch als Verständigung aller Haushalte, sowie der von Änderungen 
betroffenen Grundeigentümer und deren Anrainer im Sinne des §24(6), sowie §33(2) des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. anzusehen. 
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HUNDEHALTUNG 
Änderung Einhebung der 
Hundesteuer 
NÖ Hundehaltegesetz 
§3 Nutzhunde 
 
Mit 01.01.2019 kommt es zu einer Änderung bei 
der Einhebung der Hundesteuer. 
 
Aufgrund einer Programmumstellung im 
Gemeindeamt wird die Hundeabgabe dem NÖ 
Hundehaltegesetz angepasst und ab dem 
01.01.2019 nicht mehr wie bisher mit der 
Jagdpachtauszahlung eingehoben. Die 
Einhebung erfolgt dann mittels der 
Vorschreibung der Gemeindeabgaben bzw.  
sonstiger Vorschreibung im 1. Quartal des 
jeweiligen Jahres (Ende Jänner).  
Bei vorliegenden Einziehungsaufträgen für die 
Gemeindeabgaben wird die Hundesteuer mit 
abgebucht. 
 
Personen die keinen Jagdpacht erhalten 
bekommen die Hundesteuer ebenso 
vorgeschrieben und müssen diese nicht mehr 
unaufgefordert im Gemeindeamt einzahlen.  
 
Die Höhe der Hundeabgabe beträgt für Hunde: 
 
Grundsätzlich für alle Hunde: €   25,00 
für Nutzhunde: €     6,54 
mit erhöhtem Gefährdungspotential: €  100,00 
 
Geändert hat sich, dass alle Hunde 
(ausgenommen jene mit erhöhtem 
Gefährdungspotential) derzeit als sonstige 
Hunde (€ 25,00) im Hunderegister geführt 
werden. Wer jedoch die unten angeführten 
Kriterien für die Haltung eines Nutzhundes 
erfüllt, hat die Möglichkeit ein Ansuchen um 
Einstufung als Nutzhund im Gemeindeamt zu 
stellen. Nachweise über entsprechende 
Ausbildung sind vorzulegen. 
 
Das Ansuchen ist bis spätestens 14.12.2018 im 
Gemeindeamt einzubringen. Später eingelangte 
Ansuchen können erst für das Jahr 2020 
berücksichtigt werden.  
 
Das entsprechende Ansuchen kann vom 
Hundehalter online unter https://gresten-
land.gv.at/formulare oder direkt im 
Gemeindeamt ausgefüllt und abgegeben werden 

Als Nutzhunde gelten laut § 3 des NÖ 
Hundegesetzes Hunde, die als Wachhunde, 
Blindenführerhunde oder in Ausübung eines 
Berufes oder Erwerbes gehalten werden.  
Hunde, die zur Bewachung von einzelstehenden 
Gebäuden, wenn diese von der nächstgelegenen 
geschlossenen Siedlung mehr als 100 m entfernt 
sind, sowie von Warenvorräten oder 
Binnenschiffen notwendig sind. Diensthunde der 
beeideten und betätigten Jagdaufseher, 
Waldaufseher und Flurhüter; Hunde, die zum 
Führen von Blinden verwendet werden 
(Blindenführhunde); und, die zum Schutze und 
zur Hilfe Tauber oder völlig hilfloser Personen 
unentbehrlich sind. 
 
Abgabepflichtig ist jeder, der im 
Gemeindegebiet einen über drei Monate alten 
Hund hält. 
Der Erwerb eines Hundes ist binnen einem 
Monat durch den Hundehalter der 
Abgabenbehörde schriftlich anzuzeigen. 
 
Als Hunde mit erhöhtem Gefährdungspo-
tential und auffällige Hund gelten laut Gesetz: 
Bullterrier, American Staffordshire Terrier, 
Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-
Bull, Bandog, Rottweiler, Tosa Inu.  
 
 

EINFRIEDUNGEN UND 
BÄUME 
Verpflichtung der Anrainer 
Laut StVO § 91 
 
Grundeigentümer und Güterwegobmänner sind 
verpflichtet, Bäume, Sträucher, Hecken und 
dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, 
insbesondere die freie Sicht über den 
Straßenverlauf beeinträchtigen, auszuästen oder 
zu entfernen.  
Diese müssen mindestens 75 bis 100 cm vom 
Straßen- bzw. Asphaltrand und auf eine Höhe 
von 4,5 m zurückgeschnitten werden. An 
Einfriedungen, die von einer Straße nicht mehr 
als zwei Meter entfernt sind, dürfen spitze 
Gegenstände, wie Stacheldraht und 
Glasscherben, nur in einer Höhe von mehr als 
zwei Metern über der Straße und nur so 
angebracht werden, dass eine Gefährdung der 
Straßenbenützer nicht möglich ist. 
Kontrollieren Sie bitte gerade vor dem Winter 
bevor es zu Schäden durch Schneebruch kommt! 



BAUORDNUNG 
Heizraum - Heizkessel  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. NÖ. 
Bauordnung 2014 
 
- Die Errichtung oder der Umbau eines 

Raumes für die Aufstellung eines 
Heizkessels ist grundsätzlich  

–> bewilligungspflichtig 
 

- Die Aufstellung oder der Austausch eines 
Heizkessels über 50 kW Nennwärme-
leistung ist 

–> bewilligungspflichtig 
 

- Ein Austausch eines Heizkessels bis 50 kW 
Nennwärmeleistung ist 

–> meldepflichtig 
 

- Der Austausch eines Heizkessels ist, wenn 
das Vorgängermodell baubehördlich 
registriert ist, wenn der Brennstoff und die 
Bauart gleichbleiben und die Nennwärme-
leistung gleich oder geringer ist  

–> frei von einer Bewilligung bzw.  

       Meldepflicht. 

 

Da im heurigen Jahr schon einige Fälle von 

Grund auf bearbeitet werden mussten (erst die 

nachträgliche baubehördliche Bewilligung von 

Heizraum, Lagerraum,… und dann erst den 

Einbau des Heizkessels) und dies doch 

insgesamt mehr Zeit für die 

Verfahrensabwicklung beansprucht, wird allen 

Hausbesitzern angeraten zu überprüfen, ob es 

Unterlagen für eine baubehördliche 

Registrierung der aktuellen Heizungsanlage des 

Eigenheimes gibt – falls nicht – bitte Kontakt 

mit dem Gemeindeamt aufnehmen, damit 

rechtliche saniert werden kann. 

 

Grundsätzlich ist eine gute Planung wie auch die 

vorherige Absprache mit der Baubehörde von 

Vorteil, um unangenehme Überraschungen - im 

Nachhinein vermeiden zu können 

Tipp: Die NÖ. Bauordnung 2014 ist auch auf 

Gemeindehomepage unter  

www.gresten-land.gv.at abrufbar. 

KINDERGARTEN 
Hinweis Beitragsregelung 
 
Laut NÖ Kindergartengesetz ist für die 
Inanspruchnahme der Betreuungszeiten im 
Kindergarten, außerhalb der Hauptbetreuungs-
zeit (07:00 Uhr – 13:00 Uhr) ein Kostenbeitrag 
zu entrichten. 
 
Beitragsregelung:  
bis 40 Stunden monatlich  € 50,- pro Monat 
bis 60 Stunden monatlich € 70,- pro Monat 
über 60 Stunden monatlich € 80,- pro Monat 
 
 

LAND NÖ 
Mobilitätsbefragung 2018 
 
Alle fünf Jahre führt das Land Niederösterreich 
eine landesweite Befragung durch, um Anliegen, 
Bedürfnisse und Wünsche in Fragen der 
Mobilität zu erheben. „Uns geht es darum, dass 
die Niederösterreicherinnen und Niederöster-
reicher die besten Möglichkeiten vorfinden, um 
möglichst sicher, schnell und umweltschonend 
von A nach B kommen zu können“, erklärt 
Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko die 
Hintergründe dieser Befragung. Für eben diese 
Planungen braucht es entsprechende Grundlagen. 
„Aus diesem Grund möchte ich darum bitten, die 
Chance zu nutzen und an der Befragung 
teilzunehmen“, so der Landesrat 
 
Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, 
werden Fragebögen nach dem Zufallsprinzip an 
insgesamt 33.000 Haushalte im ganzen Land 
übermittelt. Dem Land Niederösterreich ist 
bewusst, dass sich die Bedürfnisse der 
Bevölkerung deutlich voneinander unter-
scheiden. In Ballungszentren gibt es andere 
Ansprüche als etwa in Tälern des Alpenvorlands. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich alle 
Ausgewählten an der Befragung beteiligen. 
Zusätzlich gibt es für alle, die nicht postalisch 
angeschrieben wurden, die Möglichkeit die 
Fragebögen auch online auszufüllen.  
 
Nutzen Sie die Chance die Verkehrsplanung in 
Ihrem Heimatland weiter zu verbessern und 
nehmen Sie unter www.noe.gv.at/mobilitaet an 
der Befragung teil!  
Dort finden sich auch weitere Informationen 
zum gesamten Projekt. 
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ZIVILSCHUTZPROBE-
ALARM 
Samstag, 6. Oktober 2018 
zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 
 
Österreich verfügt über ein flächendeckendes 
Warn- und Alarmsystem. Mit mehr als 8.000 
Sirenen kann die Bevölkerung im Katas-
trophenfall gewarnt und alarmiert werden.  
Um Sie mit diesen Signalen vertraut zu machen 
und gleichzeitig die Funktion und Reichweite 
der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich von 
der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium 
für Inneres mit den Ämtern der Landes-
regierungen ein österreichweiter Zivilschutz-
Probealarm durchgeführt. 
Und nicht zuletzt ist es für jede Österreicherin 
und für jeden Österreicher wichtig, die 
Sirenensignale zu kennen. 

Detailinformationen, etwa wie ein „krisenfester 
Haushalt“ aussehen kann, und welche und wie 
viele Lebensmittel und Wasser dafür benötigt 
werden, finden Sie auf der Homepage des NÖ 
Zivilschutzverbandes, www.noezsv.at. 

 
!Bitte keine Notrufnummern blockieren! 

 
 

KONTAKTÄNDERUNG 
BürgerInnen 
 
Wir ersuchen wieder alle Bürgerinnen und 
Bürger etwaige Änderungen der Telefon- bzw. 
Handynummern bekannt zu geben.  
 
Bei Bekanntgabe einer e-mail Adresse erfolgt 
auch die automatische Zusendung von 
Gemeindeaussendungen wie z.B.: Ärztedienst, 
Veranstaltungskalender. 

GEMEINDE-
FÖRDERUNG 
www.gresten-land.gv.at 
 
Seitens der Gemeinde werden zahlreiche 
Förderungen angeboten, die auf der Homepage 
der Gemeinde Gresten-Land unter dem Punkt 
Bürgerservice/Förderungen aufgelistet sind.  
 
• Geburt: € 100,00 
• Kindergartenfahrtgeldzuschuss km x4 x5 
• Polytechnischer Lehrgang und  
  Abschluss der 9. Schulstufe: € 20,00 
• Fachschulabschluss: € 30,00 
• Lehrabschluss, Matura, Meisterprüfung,  
     Studiumabschluss: € 50,00 
Speziell jetzt zum Schulstart: 
• Schulstarthilfe (einmalig, 1. Klasse) € 100,00 
• Mehrtägige Schulveranstaltungen 10% der 
  Kosten bei mindestens 4 Nächte auswärts 
• Mehrkindförderung – Musikschule 1/3-1/2  
  der Kosten 
• Schulfahrtbeihilfe, wenn für die Zurück-
legung des Schulweges für mind. 2km pro 
Richtung keine Möglichkeit vorhanden ist, eine 
unent-geltliche Beförderung oder die Schüler-
freifahrt in Anspruch zu nehmen.  
Informationen und Antragsformulare sind online 
oder direkt im Gemeindeamt erhältlich. Achtung 
manche Beantragungen sind zeitlich begrenzt.  
 
 

VORBILDGEMEINDE 
Gresten-Land 
 
Nach 2016 erreichte 
auch heuer unsere 
Gemeinde wieder die Auszeichnung zur 
Vorbildgemeinde 2018! 
Dazu ist eine monatliche Erhebung der 
Energieverbräuche bei den gemeindeeigenen 
Gebäuden sowie deren Eintragung in das Online-
Energiebuchhaltungssystem notwendig. Nach 
Erstellung eines Energieberichtes steht dann 
seitens des Landes NÖ ein Energieberater zur 
Verfügung, der Vorort eine Beratung und 
Analyse der Energiebuchhaltung durchführt. 
Unter anderem ist ein anonymisierter Vergleich 
mit baugleichen Gemeindegebäuden möglich. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an 
Amtsleiter Manfred Daurer der sich diesem 
Projekt angenommen hat. 
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VOR TICKET 
Für 
Wien,  
NÖ  
und das 
Burgenland 
 
Ein MUSS für die 

jungen Leute von 

heute: VOR-

Jugendticket und 

Top-Jugendticket 

bieten günstige, sichere und komfortable 

Mobilität für SchülerInnen und Lehrlinge bis 24 

Jahre!  

Gerade für junge Menschen in Ausbildung ist 

das Top-Jugendticket die einfachste und 

günstigste Art unterwegs zu sein. Damit stehen 

SchülerInnen und Lehrlingen Bus und Bahn 

nicht nur für den Weg zur Schule oder Lehrstelle 

zu Verfügung, sondern auch für viele Aktivitäten 

in der Freizeit. Jugendtickets können von 

SchülerInnen und Lehrlingen unter 24 Jahren 

genutzt werden, wenn für sie Familienbeihilfe 

bezogen wird. 

Überall gültig  
Mit dem Top-Jugendticket um € 70,00 können 

alle Öffis in Wien, NÖ und dem Burgenland 

genutzt werden. Dazu gehören nicht nur die 

ÖBB, die Wiener Linien, der Postbus oder Dr. 

Richard, sondern auch alle kleineren Bus- und 

Bahn-Unternehmen sowie Stadtverkehre oder 

Wieselbusse. Es gibt nur wenige Ausnahmen, 

wie etwa touristische Angebote oder die private 

WESTbahn, welche nicht mit den Jugendtickets 

abgedeckt werden. Damit steht ein riesiges 

Verkehrsnetz an allen Tagen des Jahres - auch in 

den Ferien - zur Verfügung. Das Jugendticket 

um € 19,60 hingegen gilt für Fahrten mit den 

benötigten Öffis zwischen Hauptwohnsitz und 

Schule bzw. Lehrstelle.  

Die Jugendtickets kann man ab August in 

Postfilialen und bei teilnehmenden Post Partnern 
in Niederösterreich und dem Burgenland, bei 

Vorverkaufsstellen und Ticket-Automaten der 

Wiener Linien sowie im VOR-ServiceCenter am 

Wiener Westbahnhof kaufen. Im VOR-Online-

Ticketshop auf shop.vor.at sowie im Ticketshop 

der Wiener Linien, ÖBB-Ticketshop und der 

ÖBB App stehen die neuen Tickets ab Juli zur 

Verfügung. 

Tickets die online gekauft wurden, sind gegen 

Verlust gesichert und können beliebig oft neu 

ausgedruckt oder auf das Handy geladen werden. 

Die neuen Jugendtickets gelten für das 

kommende Schuljahr vom 1.9.2018 bis zum 

15.9.2019 und sind in Kombination mit einem 

Schüler-, Berufsschul- oder Lehrlingsausweis 

gültig. Gegen eine Aufzahlung von € 50,40 

können SchülerInnen und Lehrlinge jederzeit 

vom Jugendticket auf das Top-Jugendticket 

umsteigen. Weitere Informationen zu den 

Jugendtickets erhalten Sie auf www.vor.at sowie 

bei der VOR-Hotline: 0800 22 23 24. 

 

 

OOEV TICKET 
Mobilitätspakt NÖ 2018-2022 
 
Bei Fahrten von SchülerIn/Lehrlinge über die 
Grenze des VOR nach Oberösterreich oder in die 
Steiermark ist das Ticket jenes Bundeslandes zu 
beantragen, indem sich die Schule/Lehrstelle 
befindet. 
Zu diesem muss ein Schüler- bzw. 
Lehrlingsausweis aus dem der Wohnort bzw. 
Schulort hervorgeht mitgeführt werden, damit 
die Fahrten ab der Grenze anerkannt und kein 
weiters Ticket gekauft werden muss. Die Tickest 
sind online unter www.shop.ooevv.at verfügbar. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das OBVV 
Kundencenter Tel: 0732/66101066. 
 
 

JUGEND:KARTE NÖ 
Altersnachweis für Jugend-
liche zwischen 14 und 24 
 
Die kostenlose Jugend:karte NÖ gilt als 
offizieller Altersnachweis für alle 
niederösterreichischen Jugendlichen im Alter 
von 14 bis 24 Jahren (lt. NÖ Jugendgesetz). 
Voraussetzung ist ein Haupt- oder 
Nebenwohnsitz in Niederösterreich. 
Das Antragsformular steht unter www. 
Jugendinfo-noe.at zum Download zur 
Verfügung. Am Formular kann man ankreuzen, 
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ob man die Jugend:karte im Scheckkartenformat 
oder die digitale beantragen möchte (Telefon-
nummer angeben!). Ein (aktuelles!) Passfoto und 
eine Kopie eines Dokuments (Staatsbürger-
schaftsnachweis, amtlicher Lichtbildausweis 
oder Geburtsurkunde) sind beizulegen und der 
Antrag im Gemeindeamt abzugeben. Nach 3 bis 
4 Wochen wird die Jugend:Karte NÖ per Post 
zugestellt. 
Weitere Vorteile: 
• Ermäßigungen bei Partnern in ganz Österreich 
• Infos über Jugendangebote in NÖ 
• Gewinnspiele und Gutscheine 
• Europaweite Vorteile in Kooperation mit der 

European Youth Card 
• 4x im Jahr das 1424 Magazin mit spannenden 

Artikeln und jugendrelevanten Themen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEBENSHILFE NÖ 
Schule Rogatsboden  
Tage der offenen Tür  

 
Samstag  20.10.  11:00 – 17:00 Uhr 
Sonntag   21.10. 10:00 – 17:00 Uhr 
   10:00 Uhr Heilige Messe 
 
Die Lebenshilfe NÖ und die Schule 
Rogatsboden präsentieren an diesem 
Wochenende sämtliche Dienstleistungen und 
Produkte der Region Mostviertel. 
Ein Ausflugstipp für die ganze Familie. Es gibt 
ein umfangreiches Kinderprogramm, die 
Möglichkeit im Blutspendebus Blut zu spenden 
und somit anderen das Leben zu retten. Tolle 
Gewinne warten bei der Tombola. Ein 
Spielzeugflohmarkt in der Schule laden zum 
stöbern ein. Eine vielfältige Schmankerlstraße, 
Kaffee- und Teestube sorgen schließlich für das 
leibliche Wohl. 
Siehe auch www.noe.lebenshilfe.at 

KULTURVERNETZUNG 
NÖ Tage der Offenen Ateliers 

Es ist wieder soweit: Am 20. und 21. Oktober 
2018 öffnen in ganz NÖ die Ateliers, Galerien, 
Studios und Werkstätten ihre Türen und 
präsentieren ihre eigenen Werke bei Österreichs 
größter Schau der Bildenden Kunst und 
Kunsthandwerk. Die hohe Zahl an 
teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern - im 
vergangenen Jahr waren es fast 1.200 - bietet 
dem Besucher die Möglichkeit, an einem 
Wochenende in zahllosen Ateliers 
zeitgenössische Kunst intensiv und intim zu 
erleben. Ob Maler, Bildhauer, Fotografen, 
Filmer, Grafiker, Schmuckdesigner, Instal-
lationskünstler oder Kunsthandwerker, überall 
kann bei freiem Eintritt den Kreativen über die 
Schulter geblickt werden. Die Besucher können 
sich an diesem besonderen Wochenende 
inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, 
mit den Künstlern ins Gespräch kommen, den 
Schaffensprozess live beobachten und auch 
Kunstwerke erwerben. 
Aus der Gemeinde-Land beteiligt sich heuer 
Andreas Lengauer an dieser Aktion.  
 
Öffnungszeiten der Malerstube,  
Unterer Markt 18 in Gresten: 
Sa 20.10.  14:00 – 18:00 Uhr 
So 21.10.  10:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr 

 
Weitere Künstler in der Umgebung findet man 
unter: www.kulturvernetzung.at 
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JAGDHORNBLÄSER 
Europameistertitel  

Jetzt haben es die zwölf Jagdhornbläser von 
Gresten geschafft: Sie erreichten im Schlosspark 
von Ahlsdorf, unweit von Brandenburg (D), bei 
der Europäischen Meisterschaft im Jagdhorn-
blasen erstmalig den ersten Platz und damit den 
begehrten Europameister-Titel. Die Vorzeichen 
waren nach dem dritten Platz 2016 und zweiten 
Platz 2017 durchaus hoffnungsvoll. Sie 
präsentierten die Stücke „Aufbruch zur Jagd“, 
„Hirsch tot, Gams tot“ sowie den „Polzberger 
Jägermarsch“ von Ewald Pinter. Insgesamt 775 
Punkte erreichte die Truppe und sicherte sich 
somit das Prädikat „ausgezeichnet“ in der 
höchsten Klasse „G“.  
 
 

VERLEIHUNG 
Ökonomierätin 

Anlässlich besondere Verdienste um die 
Landwirtschaft und das Lagerhaus wurde an die 
Aufsichtsratsvorsitzende des Raiffeisen 
Lagerhauses Mostviertel Mitte, Christine 
Wieser, der Titel Ökonomierätin verliehen. Sie 
ist seit 2007 Funktionärin und seit 2011 
Vorsitzende des Aufsichtsrates. Neben dieser 
Funktion bekleidet Sie eine Vielzahl von 
öffentlichen Funktionen, unter anderem war 
bzw. ist sie Bezirksbäuerin, Gemeinderätin, 
Mitglied des Bezirksbauernratsvorstandes und 
des Bäuerinnen-Chors. 

MUSTERUNG 
Jahrgang 2000 

Im Sommer erfolgte in der Heß Kaserne in St. 
Pölten die Musterung der wehrpflichtigen 
österreichischen Staatsbürger des Geburts-
jahrganges 2000.  
Aus Gresten-Land waren heuer 7 Männer 
stellungspflichtig. Bürgermeister Leopold 
Latschbacher lud die Jugendlichen im Anschluss 
an die 2-tägige Eignungsprüfung in die Pizzeria 
Napoli in Gresten zu einem gemütlichen 
Beisammensein. 
 
 

KOSTENLOSE 
RECHTSAUSKUNFT 
Gemeindeamt Gresten-Land 
 
Im Gemeindeamt Gresten-
Land kann einmal im Monat 
von den Bürgerinnen und 
Bürgern eine erstmalige, 
kostenlose Rechtsauskunft 
eingeholt werden: 
 
Notar 
Mag. Edgar Schüssler, 
steht jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 08:30 – 10:00 Uhr für Rechtsfragen im 
Gemeindeamt zur Verfügung. 
Aus organisatorischen Gründen wird eine 
Voranmeldung im Notariat 3292 Gaming, 
Ötscherlandstraße 36, empfohlen. 
 
Tel.: 07485/97311, Fax: 07485/97311-4 
schuessler@notariat-gaming.at 
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NÖ HECKENTAG 
Heimische Sträucher und 
Bäume für den Garten 
 
Der NÖ Heckentag geht in die nächste Runde. 
Neu ist heuer, dass ihre vorbestellten Pflanzen 
ausschließlich direkt und bequem nach Hause 
kommen. Die Lieferung erfolgt im Zeitraum von 
05. bis 16. November an die angeführte 
Wunschadresse.  
Am NÖ Heckentag bekommt man garantiert 
heimische Sträucher und Bäume für den Garten, 
deren Vorfahren schon seit Jahrhunderten in 
Niederösterreich verwurzelt sind. Über 50 
heimische Arten und seltene uralte Obstsorten 
stehen zur Auswahl. Pflanzen mit überragender 
Vitalität, die zu jeder Gartenidee passen, 
Nahrung und Lebensraum für Schmetterlinge 
und Vögel bieten und zum Naschen oder 
Verwerten einladen. 
Neben Heckenpaketen für den Sichtschutz, für 
Schmetterlinge oder zum Naschen gibt es 
natürlich wieder bezaubernde Wildrosen, 
duftende Steinweichseln, edle Elsbeeren und ein 
seltenes Nuss-Trio. 

Bis 17. Oktober 2018 können die Lieblings-
pflanzen online auf www.heckentag.at bestellt 
werden. Mindestbestellwert: € 15,00 
Dann steht dem Einpflanzen der regionalen 
Kostbarkeiten nichts mehr im Wege. Anfang 
November ist es übrigens selten lange genug so 
kalt, dass der Boden durchfriert. Wer trotzdem 
auf Nummer sicher gehen will, bereitet die 
Pflanzlöcher bereits früher vor – bei 
wurzelnackten Sträuchern reicht ein kräftiger 
Spatenstich – und lagert den Aushub geschützt. 
Gleich nach dem Einsetzen beginnen die 
Pflanzen sich in ihrem neuen Zuhause zu 
verwurzeln und können im nächsten Frühjahr 
richtig durchstarten. 
Über das Heckentelefon unter 02952/4344-830 
oder per Mail an office@heckentag.at 
beantworten Judith und Markus gerne Fragen zu 
heimischen Bäumen und Sträuchern, sowie zum 
Bestell- und Versandwesen.  
 
 

FESTSCHRIFT 
50 Jahre Gresten-Land 

Die Festschrift anlässlich des 50-jährigen 
Bestandsjubiläums der Gemeinde Gresten-Land 
zeigt auf 75 Seiten das Leben und Wirken der 
BürgerInnen unseres Gemeindegebietes in den 
letzten 50 Jahren. Beeindruckende Bilder die in 
mühsamer Arbeit zusammengetragen wurden 
füllen das Werk. 
Ein Muss für jeden Haushalt in Gresten-Land. 
Vielleicht aber auch ein Geschenk für Gäste oder 
„ausgewanderte“ Familienmitglieder.  
Die Festschrift ist kostenlos und kann vom 
Gemeindeamt mitgenommen werden. 
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ÄRZTE- und 
APOTHEKENDIENST 
Wochenend- und 
Feiertagseinteilung 
 
 

DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE 
   
Oktober   
06. u. 07.  Dr. Barbara LINDNER Purgstall 
13. u. 14.  Dr. Syrus NIKOU Scheibbs 
20. u. 21. Dr. Claudia REITER Gresten 
26.  - Wieselburg 
27. u. 28.  - Gaming 

   
 November   
01.  Dr. Syrus NIKOU Gresten 
03. u. 04.  Dr. Barbara LINDNER Wieselburg 
10. u. 11.  Dr. Syrus NIKOU Steinakirchen 
17. u. 18.  Dr. Claudia REITER         Purgstall 
24. u. 25.  - Scheibbs 
      
Dezember   
01. u. 02. Dr. Barbara LINDNER Gresten 
08. u. 09. Dr. Claudia REITER         Gaming 
15. u. 16. - Wieselburg 
22. u. 23. Dr. Syrus NIKOU Steinakirchen 
24.  Dr. Syrus NIKOU Scheibbs 
25.  Dr. Syrus NIKOU Gresten 
26.  Dr. Syrus NIKOU Gaming 
29. u. 30. - Purgstall 

 
 
Der kassenärztliche Wochenend- 
und Feiertagsdienst umfasst 
ausschließlich die Zeit zwischen 
07:00 und 19:00 Uhr.  
 
Die Nachtdienste  
(19:00 bis 07:00 Uhr) werden in ganz 
Niederösterreich von der Notruf NÖ/telefonische 
Gesundheitsberatung erreichbar unter der 
Rufnummer 1450 erbracht. 
 

 

Kontakte: 

Dr. Syrus Nikou  07487/2680 
Dr. Barbara Lindner 07480/20078 
Dr. Claudia Reiter  07485/98400 
 
Apotheke Gresten  07487/2673 
Apotheke Gaming  07485/97224 
Apotheke Purgstall  07489/2874 
Apotheke Scheibbs  07482/42228 
Apotheke Steinakirchen 07488/71616 
Apotheke Wieselburg 07416/52316 
 

GESUNDE GEMEINDE 
Veranstaltungen 2018 
 
12. Oktober „Heilkraft mit Humor“ – 
Vortrag: Univ. Prof. Dr. Rotraud A. Perner, 
Kontakt: Marktgemeinde Gresten 
 
13. November: „Süßes aus der 5 Elemente 
Küche“ mit Karin Franz. 
Anmeldung: Karin Franz, Tel. 0676/6056084 
 
1..Dezember: „Adventzauber für Kinder“ 
mit der Dipl. Kinder- und Gesundheitstrainerin 
Scharner Heidi 
Anmeldung: Heidi Scharner, Tel. 0676/7801179 
 
 

50 JAHRE  
GRESTEN-LAND 
Veranstaltungen 
 
29. und 30. September „Mostfliegen“  
Gseng, Familie Rumpl 
Veranstalter: Union MFC Eisenstraße  
Neben 3m großen Jets werden alle Modellflug-
sparten vertreten sein.  
Am 29.09. findet bei Dunkelheit ein 
Nachtfliegen mit LED-beleuchteten Kunstflug-
modellen und Hubschraubern statt. 
 
28. Oktober „Ehrenscheibenschießen“  
Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres 
Wiesergraben, im ehemaligen Gasthaus 
Fallmann/Teufl  
Veranstalter: Gemeinde Gresten-Land und der 
Privilegierte Schützenverein 
 
 

FLAMMENDE 
FAMILIENWEIHNACHT 
Veranstaltungen 
 
Am 24. und 25. November findet wieder die 
flammende Weihnacht im Töpperschloss 
Neubruck statt.  
Dafür werden Aussteller, (Kunst-) Handwerker, 
Gastronomen oder Direktvermarkter und auch 
musikalische Beiträge gesucht. Bei Interesse 
bitte direkt bei Projektleiterin Anita Eybl unter 
0660/2146790 melden. 
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Tag Datum Zeit Veranstaltungsort Veranstalter Art der Veranstaltung Info  P ers . Info  T el.

09:30 Pfarrschuppen Pfarre Bücherbasar Pfarre 07487/2224

Ort zum Druckzeitpunkt unbekannt Seniorenbund Senioren-Wanderung Leopold Großberger 0664/73642984

19:45
Mehrzweckraum Kindergarten

 Gresten-Land
Anita Deufl Yoga Individuell Anita Deufl 0664/1540764

18:30

Mehrzweckraum

Kindergarten 

Gresten-Land

Nadja Puchebner Smovey-Training Nadja Puchebner 0676/846858802

14:00  GH Kummer Pensionistenverband Schnapserrunde Maria Haselsteiner 07487 2002

16:00 Gaminger Vorderberg Michaela Rußwurm FEBES - Spiele rund um und auf dem Pferd Michela Rußwurm 07487/2422

19:00 NMS Turnsaal Heidi Scharner Rückenfit - wer macht mit Heidi Scharner 0676/7801179

17:00 Treffpkt. Neue Heimat Naturfreunde Schülerlauftreff Katharina Scharner 0650/9990346

ab 18:00 Schießstand, Bauhof Mgde
Privilegierter 

Schützenverein

Luftgewehr-,  Pistolentraining für 
Erwachsene

Walter Braunsteiner 0664/4474777

08:30 Pfarrschuppen Pfarre Bücherbasar Pfarre 07487/2224

ab 18:00 Schießstand, Bauhof Mgde
Privilegierter 

Schützenverein
Jugendtraining Walter Braunsteiner 0664/4474777

20:00 Pizzeria Alpenverein Alpenvereinsabend Johann Jungwirth 0676/3573987

19:00 Cafe Pöchhacker Naturfreunde Vereinsabend August Scheinhart 0650/4501868

Kulturschmiede Gemeinde Mutterberatung Dr. Nikou Syrus 07487/2680

08:00 Gaminger Vorderberg Michaela Rußwurm KIBEPS Kinder Betreuung im Pferdestall Michela Rußwurm 07487/2680

Mi 03.10. 14:30 Pfarrsaal Senioren der Pfarre Seniorenrunde Pfarre 07487/2224

Sa 06.10. 08:30 GH Pöchhacker Wir Niederösterreicherinnen Frauenfrühstück Gabi Langsenlehner 0664/4443401

Sa 06.10. - Zivischutzverband Zivilschutzprobealarm Zivilschutzverband 02272/61820

Sa 06.10. 14:00 Unteramt 66 Dipl. Kräuterpädagogin
Wurzeln die verborgne Kraft unserer 
Heilpflanzen

Anna Maria 

Rottermanner
0660/7058608

Sa 06.10. 20:00 Kulturschmiede Volkskultur NÖ CD-Präsentation Aqua Voigas
So 07.10. 10:00 Pfarrkirche Pfarre Familienmesse Pfarre 07487/2224

Fr 12.10. Pfarrsaal Garten
Grestner 

Wirtschaftsgemeinschaft
GWG Lehrlings - Aktiv-Tag Walter Unterberger 07487/4009

Fr 12.10. 20:00 Kulturschmiede
Gesunde Gemeinden Gresten 

und Gresten-Land

Vortrag: Univ.  Prof. Dr. Rotraud A. Perner - 
Heilkraft Humor

Mgde Gresten 07487/2310

Sa 13.10. 19:30 Pfarrsaal  Segelclub Vortrag: Segelabenteuer in der Antarktis Rudolf Rottermanner 07487/2559
Di u. 
Mi

16.u.17.10. 19:30 Pfarrsaal Filmabend: Die beste aller Welten Fritz Wurzer 07487/2224

Sa 20.10. 20:00 Kulturschmiede Verein Kulturschmiede Jimmy Schlager und Band Verein Kulturschmiede 07487/2310

So 21.10. 09:00 Pfarrkirche Jugendmesse - Weltmissionssonntag Pfarre 07487/2224

Mo-

So
22-28.10. Pfarrsaal Pfarre Altkleidersammlung und -markt Pfarre 07487/2224

Sa 27.10. 13:00 Kulturschmiede
Bezirksorganisation des 

Blasmusikverbandes
Konzertmusikbewertung Blasmusikverband 07472/66866

So 28.10.
ehem Gasthaus Fallmann 

Wiesergraben
Gemeinde Gresten-Land

Ehrenscheibenschießen -
50 Jahre Gresten-Land

Gemeinde Gresten-

Land
07487/2240

Mi 31.10. 17:00 Gresten Kinderfreunde Halloween Jasmin Wieser 0664/9244394

Mi-

So

31.10.-

04.11.
Pfarrsaal Pfarre Buchausstellung Pfarre 07487/2224

So 07.10. Ort zum Druckzeitpunkt unbekannt Alpenverein Vereinsausflug Hans Jungwirth 07487/7527

Mo 08.-13.10 Rom Pfarre Pfarrwallfahrt Pfarre 07487/2224

Di 09.10. 14:00 GH Hörhan Purgstall Seniorenbund Senioren-Kegeln Leopold Großberger 0664/73642984

So 14.10. Kampl/Steiermark Naturfreunde Bergtour Kampl Gerhard Pechhacker 0650/3549357

So 21.10. Lackenhof Alpenverein Bergtour Ötscher Rauher Kamm Hans Jungwirth 07487/7527

So 21.10. 07:00 Großes Maiereck/Steiermark Naturfreunde Bergwanderung Großes Maiereck Christian Hürner 0664/73843576

                 Pho to: Arbeiten aus dem 100jährigen Bauernkalender

jeden 1. Sonntag
 im Monat

aquavoigas@gmx.at

jeden 3. Freitag 
 im Monat

www.gresten.gv.at www.gresten-land.gv.at
Wiederkehrende Termine außer Feiertage

jeden Dienstag

jeden Dienstag

jeden 1. Montag im 
Monat

jeden Montag

jeden  Dienstag  und 
Donnerstag

jeden 2. Dienstag 
im Monat

jeden Samstag

Veranstaltungen außerhalb von Gresten

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

jeden Mittwoch

jeden Donnerstag

jeden Donnerstag

jeden Freitag

jeden 1. Freitag
 im Monat

jeden Freitag einer
ungeraden Woche


